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Verordnung über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung 
(AHVV)  
Änderung vom ... 

Der Schweizerische Bundesrat 
verordnet: 

I 

Die Verordnung vom 31. Oktober 19471 über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung wird wie folgt geändert: 

Art. 34d Abs. 2 Bst. b 
2 In jedem Fall entrichtet werden müssen die Beiträge: 

b. auf dem massgebenden Lohn der Personen, die von Tanz- und Theaterprodu-
zenten, Orchestern, Chören, Phono- und Audiovisionsproduzenten, Radio und
Fernsehen, elektronischen Medien und Printmedien, Designunternehmen,
Museen sowie Schulen im künstlerischen Bereich beschäftigt werden.

Art. 41bis Abs. 1 Bst. g 
1 Verzugszinsen haben zu entrichten: 
g. Personen, die nach Aufgabe ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit einen Li-

quidationsgewinn erzielen und die Ausgleichskasse bis zum Ende des Kalen-
derjahres, das auf das Jahr der Gewinnerzielung folgt, darüber informieren,
auf Akontobeiträgen und auf auszugleichenden Beiträgen, die sie nicht innert
30 Tagen ab Rechnungsstellung leisten, ab Rechnungsstellung durch die Aus-
gleichskasse.

II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

1 SR 831.101 

Dieser Text ist eine provisorische Fassung. Massgebend ist die definitive Fassung, 

welche unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/amtliche-sammlung.html 
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… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter 
Der Bundeskanzler: Viktor Rossi  
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